
 

Meldeschema für Wasserinstallationen 

 

Installationsbewilligung / Objektkonzession vorhanden?  

Ja Nein  

 Gesuch um Erteilung einer Installationsbewilligung 
resp. Objektkonzession an die Energie Seeland AG 
(ESAG) 

  

Erteilung einer Installationsbewilligung durch die 
Energie Seeland AG 

  

Einreichen der Installationsanzeige bei der ESAG. (inkl. Plänen, Leitungsdimensionen und 
Stammschema) die Wasser Installationsanzeige bitte als PDF an das E-Mail ik@esag-lyss.ch 

  

Bestimmung der Wassermessergrösse durch die ESAG und Weiterleitung der Unterlagen an ES Biel, 
Installationskontrolle, zur Kontrolle auf die Richtigkeit gemäss Leitsätzen SVGW. 

   

Bezug des Wassermesser-Passstückes 
(Bügel) durch den Installateur bei der 
ESAG. Der Bügel wird dem Installateur 
verrechnet. 

 ES Biel. Kontrolle der Installationsanzeige 
und Rücksendung an den Installateur 

    

Erstellen der Installation. Die Installation darf nur zu Prüfzwecken unter Druck gesetzt werden. Der Einbau 
des Bauwassermessers ist verboten und wird geahndet. 

  

Provisorische Abnahme der Installation (Dimensionskontrolle) durch ES Biel, Installationskontrolle, nach 
Aufgebot durch Sanitärinstallateur. Diese Kontrolle soll im Rohbaustadium durchgeführt werden. 

  

Aufgrund der Bestätigung durch den ES Biel sowie auf Begehren des Installateurs, montiert die ESAG den 
definitiven Wassermesser. Je nach Baufortschritt wird das bezogene Wasser als Bauwasser oder bereits 
dem nachmaligen Bezüger verrechnet. 

  

Schlusskontrolle durch ES Biel, Installationskontrolle nach Aufgebot durch Installateur. 


